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Abbildungen des Deckblattes: 

Hintergrund: Ausschnitt aus der Topographischen Karte TK 25 – die Lage 

des Plangebietes ist durch einen grünen Kreis gekennzeichnet 

  

 

 

 

   

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitung 

 

 

Projektleitung 

 
Dr. Jürgen Winkler  
Sabine Graumann-Schlicht 
 

 

Dr. Jürgen Winkler 

 

 

 



B-Plan Weinbergslagen Herrnberg/Knoß, Steingerück und Stachelberg Groß-Umstadt 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Büro für Umweltplanung        64668 Rimbach 3 

 

Inhalt 

 
 
1.  Vorbemerkung ....................................................................................... 4 

2.  Rechtliche Grundlagen für die Artenschutzprüfung .......................... 5 

3.  Datengrundlagen ................................................................................... 7 

4. Wirkfaktoren des Vorhabens .............................................................. 10 

5.  Abschichtung ....................................................................................... 13 

6.  Wirkungsanalyse ................................................................................. 15 

6.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) ............................................................. 15 

6.2  Fledermäuse .......................................................................................... 15 

6.3  Vögel ..................................................................................................... 15 

6.4 Reptilien ................................................................................................. 29 

6.5  Amphibien .............................................................................................. 29 

6.6  Fische .................................................................................................... 29 

6.7  Libellen .................................................................................................. 29 

6.8  Tagfalter................................................................................................. 29 

6.9  Heuschrecken ........................................................................................ 30 

6.10  Totholzbesiedelnde Käfer ...................................................................... 30 

6.11 Sonstige Arten ....................................................................................... 30 

6.12 Pflanzenarten ......................................................................................... 30 

7. Maßnahmenübersicht .......................................................................... 31 

8.  Fazit ...................................................................................................... 32 

 

 

Quellenverzeichnis 

Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung  

Kartenteil 

 

 

 
 

 

  



B-Plan Weinbergslagen Herrnberg/Knoß, Steingerück und Stachelberg Groß-Umstadt 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Büro für Umweltplanung        64668 Rimbach 4 

 

1. Vorbemerkung 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes verfolgt die Stadt Groß-

Umstadt eine planungsrechtliche Ordnung der vier Weinbaulagen Herrnberg, Knoß, 

Steingerück und Stachelberg. Die dabei überplante Fläche ist jedoch nicht in ihrer 

Gesamtheit Gegenstand der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung. Diese 

bezieht sich nur auf das räumlich eng begrenzte Teilvorhaben Bau eines Weinpavilli-

ons am Rande der Weinbaulage Herrnberg. Dieses Vorhaben geht über die reinen 

planungsrechtlichen Regelungen die mit dem Bebauungsplan verbunden sind hinaus 

und ist als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten, von dem auch Betroffenhei-

ten artenschutzrechtlicher Belange ausgehen können. 

   

  



B-Plan Weinbergslagen Herrnberg/Knoß, Steingerück und Stachelberg Groß-Umstadt 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Büro für Umweltplanung        64668 Rimbach 5 

 

2. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff o-
der Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in 
Anhang IVb der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 
Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. Für diese Arten 
liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß 
gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor (§ 44 Abs. 5 S. 5 
BNatSchG). 

 

In seinem Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 (BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, 
Az. 9 A 4/13) hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsver-
bot nicht erfüllt ist, wenn das baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaß-

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 4 Abs. 96 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist. 
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nahmen bis zur Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der 
jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird 
damit erst dann erforderlich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifi-
kant über das allgemeine Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 
den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Aus-

wirkungen zu erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. 

Sollte dies der Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob eine Legal-

ausnahme gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG eingreift. Ist dies nicht der Fall, ist weiter zu 

prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG gege-

ben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt entsprechend der Vorgaben des Leitfadens 

für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (12/2015).  

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ‚Bericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 – Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen – 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)‘ sowie der 

Veröffentlichung ‚Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens – 2. Fassung 

(VSW et al.; März 2014)‘.  
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3. Datengrundlagen 

Zur Erfassung der lokalen Avifauna erfolgte in 2018 eine mehrfache Begehung des 

Plangebietes (08. Februar, 27. März, 16. April, 22. Mai, 19. Juni, 11. Juli, 10. und 26. 

September). Der Untersuchungsraum der ornithologischen Kartierung umfasste da-

bei als Kernzone den Bereich für den geplanten Standort des Weinpavillions (Plan-

gebiet, Vorhabensbereich). In die Erfassung wurden allerdings auch die funktional 

eingebundenen Umgebungsflächen miteinbezogen, da hier vielfältige Austauschbe-

wegungen denkbar sind (Untersuchungsraum Betrachtungsraum).  

Die ornithologische Erfassung erfolgte durch Verhörung und Sichtbeobachtung wäh-

rend der Begehungen. Die jeweilige Begehung erfolgte als Transektmuster, das eine 

vollständige Durchmusterung des Untersuchungsraumes ermöglichte. Auswertungen 

von Beobachtungszeit, Verhalten (Gesang, Füttern u.a.), Direktbeobachtungen 

(Jungvögel, Nest u.ä.), Habitatanforderungsprofil bzw. Strukturangebot etc. ermög-

lichten die jeweilige Statusableitung.  

Die Nachsuche nach Reptilien und hier insbesondere nach der artenschutzrechtlich 

bedeutsamen Zauneidechse (Lacerta agilis), erfolgte zum Teil als Beibeobachtung 

während der Begehungen unter Einbeziehung der typischen Lebensräume in das 

Transektmuster. Im Wesentlichen wurde jedoch eine gezielte Nachsuche in den vor-

handenen, potenziell geeigneten Siedlungsarealen (Aufwärm- und Versteckplätze 

u.ä.) während der Hauptaktivitäts- bzw. –mobilitätsphasen der Art (Frühjahr, Spät-

sommer) durchgeführt. Durch dieses zeitliche Untersuchungsintervall war auch die 

Nachweisphase für Schlüpflinge mit abgedeckt, so dass ggf. Aussagen zur gebiets-

autochthonen Reproduktion möglich waren. 

 

Weiterhin wurden im Rahmen dieser Begehungen alle Gehölzstandorte im Untersu-

chungsraum auf vorhandene Nester mittlerer und größerer Baumfreibrüter überprüft, 

wie auch die Nachsuche nach natürlichen Baumhöhlen, Spechthöhlen oder Nisthilfen 

durchgeführt wurde.  
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Die Bestandssituation im Plangebiet (weiß gepunktete Grenzlinie) und seine räum-

liche Einbindung in die Umgebungsstrukturen (Untersuchungsraum: weiß gestrichel-

te Grenzlinie) ist dem nachstehenden Luftbildauszug (Quelle: Google Earth, un-

maßstäblich) zu entnehmen; das dargestellte Strukturpotenzial entspricht vollständig 

der Biotopausstattung zum Zeitpunkt der Begehungen.  
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Auf dem nachstehenden Kartenauszug (INFRAPRO, 01/2018) ist ergänzend zu der 

vorstehenden Luftbilddarstellung ein Auszug aus der Bestandskarte des Umweltbe-

richtes eingefügt. Dominierende Bestandsstruktur ist hierbei die Weinbaufläche 

(gelb). Bemerkenswert ist die im Umfeld des Plangebietes vorhandene Trockenmau-

er (orangene Linie). 
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4. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die Stadt Groß-Umstadt plant im Zuge einer planungsrechtlichen Ordnung von vier 

Weinbaulagen auch den Bau eines Weinpavillions am Rande der Weinbaulage 

Herrnberg.  Durch die ggf. davon ausgehenden Wirkmechanismen, sind beeinträch-

tigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vertreter der lokalen Fauna 

und Flora nicht auszuschließen. 

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-

tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-

ner Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Bei der Beschreibung der unter diesen Aspekten relevanten Wirkungen ist im vorlie-

genden Fall zwischen 

 Anlagebedingten Wirkfaktoren 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Für die geplante Flächennutzung werden vorhandene Biotopflächen - vor allem von 

Baumarten geprägte Gehölzbestände – in Anspruch genommen. Dadurch tritt im 

Grundsatz ein unmittelbarer Habitatverlust ein. Durch die geplante Umnutzung ent-

stehen neue neue Habitattypen (Gebäude) die für einen kleinen Teil der Arten wei-

terhin nutzbar bleiben, jedoch auch anderen – bisher nicht vorkommenden Arten – 

neuen Lebensraum bieten (Habitatveränderung).  

Durch den unmittelbaren Habitatverlust sind vor allem an Gehölzbiotope gebundene 

Vogelarten sowie bodenbrütende Vogelarten betroffen. Eine mögliche Betroffenheit 

ist darüber hinaus auch für die Zauneidechse gegeben, da das Plangebiet an seiner 

östlichen Peripherie und auch seine Umgebungsstrukturen durchaus die standort-

ökologischen Voraussetzungen für einen entsprechenden Siedlungsraum aufweisen. 
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Auf dem nachstehenden Kartenauszug (INFRAPRO, 01/2018) ist ein Auszug aus dem 

Bebauungsplan eingefügt, der die geplante Entwicklung (hier: Bau eines Weinpavilli-

ons) im Vorhabensbereich darstellt.  
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Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil zeit-

lich entzerrt, tritt aber auch teilweise akkumulierend auf. Die beanspruchten Flächen 

können nach der notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprüngli-

chen Zustand zurückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen,  

 Erschütterungen, 

 Baustellenverkehr, 

 Gehölzrodung, 

 Entfernen bzw. Aufbereiten des Fäll- und Schnittgutes, 

 Entfernung der Wurzelstöcke  

 Planierung des Baugrundes sowie  

 Umsetzung der Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die zukünftigen Nutzer bzw. 

Bewohner (visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen und Schul-

gärten, Fahrzeugverkehr, Lärm und Licht).  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei der Etablierung der geplanten Einrich-

tung mit einer Zunahme der störökologischen Belastung zu rechnen ist. Es kann an-

genommen werden, dass – zumindest zu bestimmten Zeiten – im betroffenen Land-

schaftsraum eine stärkere Frequentierung durch Fußgänger und Fahrzeuge zu ver-

zeichnen ist. Hierdurch kommt es zu einer Erhöhung störökologischer Belastungen 

durch visuelle Reize. Eine relevante Zunahme von Lärm- und Lichtreizen wird dabei 

allerdings nicht gesehen, da hier das geplante Gebäude auch eine abschirmende 

Wirkung ausübt.  

Bei der Bewertung der störökologischen Belastungswirkung darf jedoch die derzeiti-

ge Vorbelastungssituation nicht außer Acht gelassen werden. Die beplante Dreiecks-

fläche wird aktuell schon auf zwei Seiten von befestigten Wirtschaftswegen begrenzt, 

die neben ihrer Erschließungsfunktion auch stark von Naherholungssuchenden ge-

nutzt werden. Hierdurch wirken bereits jetzt visuelle Störreize auf die Fläche ein. 

Aufgrund ihrer kleinräumigen Ausbildung  und ihres Flächenzuschnittes kann ange-

nommen werden, dass bereits jetzt große Teile des von der Planung betroffenen 

Gehölzbestandes einer störökologischen Belastung unterliegen und sich die dort lo-

kal vorkommende Avifauna unter dieser Vorbelastungssituation angesiedelt hat. Ein 

Überschreiten der Erheblichkeitsschwelle durch die anzunehmende Steigerung der 

störökologischen Belastung wird vor diesem Hintergrund nicht gesehen, zumal die 

dort vorkommenden Arten durchaus auch in urban geprägten Lebensräumen vor-

kommen und problemlos in störungsarme Ersatzhabitate ausweichen können. 
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5. Abschichtung  

Durch das geplante Vorhaben kommt es zur direkten Inanspruchnahme von rein ter-

restrischen Lebensräumen. Hierdurch entstehen direkte Habitatverluste, Veränderun-

gen der Standortverhältnisse sowie eine Belastung des umgebenden Landschafts-

areals durch störökologische Reize. Als artenschutzfachlich relevante Lebensraumty-

pen lassen sich aufgrund der vorgefundenen strukturellen Ausstattung vor allem 

Gehölzlebensräume und Saumgesellschaften abgrenzen. Hinsichtlich der Betroffen-

heit von artenschutzrechtlich relevanten Taxa bedeutet dies, dass im Wesentlichen 

Arten bzw. Artengruppen betroffen sind, deren Vorkommen vollständig oder teilweise 

(Teilhabitatnutzung) an derartige Strukturen gebunden sind. Daraus leitet sich fol-

gende Betroffenheitssituation ab: 

Aufgrund der Biotopstruktur besteht grundsätzlich keine  Betroffenheit für Ar-

ten bzw. Artengruppen 

 mit struktureller Bindung an Gebäude (synanthrope2 Arten - bestimmte 
Fledermaus- und Vogelarten),  

 die als Ruheplätze und Reproduktionsstätten Baumhöhlen u.ä. benötigen  
(z.B. bestimmte Fledermaus- und Vogelarten, z.T. auch die Haselmaus) 

 die ausgedehnte Offenlandflächen besiedeln (Feldhamster, Vogelarten des 
Offenlandes) 

 die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten)  

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) – 

Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).  

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, 

dass es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, so dass nach derzeitiger Rechtsauffassung für die nach BArtSchV 

‚besonders geschützten‘ Arten die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen 

Betrachtung entfällt. Die Belange derart klassifizierten Arten gelten im Rahmen einer 

angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt!   

                                                

2
  an den menschlichen Siedlungsbereich angepasst 
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Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeut-

samen Feldhamsters (Cricetus cricetus) sind aufgrund der Gebietsstruktur bereits 

grundsätzlich auszuschließen; auch eine Betroffenheit der Haselmaus (Muscardinus 

avellanarius) ist nicht anzunehmen, da es sich nur um einen kleinflächigen 

Gehölzbestand handelt, der an zwei seiner drei Seiten an befestigte Wirtschaftswege 

und dessen dritte Seite unmittelbar an eine Weinbaufläche angrenzt; auch fehlen 

geeignete Nahrungsspender und Quartiermöglichkeiten für die Art im betroffenen 

Gehölzbestand. 

Fledermäuse: Durch das vollständige Fehlen von potenziell nutzbaren Quartier-

strukturen innerhalb des Vorhabensgebietes ist für die Gruppe der Fledermäuse eine 

Betroffenheit auszuschließen.  

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicula-

ris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbedingun-

gen und der Struktur der Umgebungsbereiche sind Vorkommen der artenschutz-

rechtlich bedeutsamen Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht grundsätzlich ausschließ-

bar. Für sie besteht daher zunächst eine Betrachtungsrelevanz.  

Amphibien: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen.  

Fische: Aufgrund der Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen. 

Libellen: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa  Heide-

schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften 

(keine ausgeprägte Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Dunkler  und 

Heller Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen der 

standortökologischen Gegebenheiten grundsätzlich auszuschließen; Bestände der 

essentiellen Falter- und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis) fehlen völlig. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standorteigenschaf-

ten (geeignete Eichenbestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Eine Betroffenheit der hier eingeordneten Spanischen Flagge (Eu-

plagia quatripunctaria) ist aufgrund der im Gebiet nicht vorhandenen, spezifischen 

standortökologischen Bedingungen auszuschließen.  

Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 

fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

Betrachtungsrelevanz besteht daher für die Gruppe Vögel sowie für die Zaunei-

dechse als Einzelart. 
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6.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.  

 

6.1  Säugetiere (exclusive Fledermäuse) 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für artenschutz-

rechtlich relevante Arten vorhanden.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe – wie bspw. für das beobachtete Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) - die 

Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart 

betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als 

berücksichtigt und erfüllt! Somit ist für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

Empfohlene Maßnahme: 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna 

zu vermeiden wird allerdings empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten. 

 

6.2  Fledermäuse  

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

6.3  Vögel 

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-

gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Es liegen 

Nachweise für sechs Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden sowie 

für zwei Arten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand vor. Für 

diese acht Arten erfolgt eine detaillierte Artenschutzprüfung (siehe Prüfbögen im 

Anhang). Für Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand (20 Arten) 

erfolgt eine tabellarische Betrachtung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. 
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Greifvögel  

Auf Basis der aktuellen Kartierzungsergebnisse sind Brutvorkommen für die nachge-

wiesenen Greifvogelarten Mäusebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus) 

und Turmfalke (Falco tinnunculus) für das Vorhabensgebiet definitiv auszuschließen, 

da innerhalb des Plangebietes keine Trägerbäume für entsprechende Greifvogel-

horste genutzt werden. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nah-

rungshabitates ist allerdings für alle genannten Greifvogelarten belegt, wobei ent-

sprechende Beeinträchtigungen ihres lokalen Vorkommens in Anbetracht der Größe 

des jeweiligen Gesamtnahrungshabitates jedoch auszuschließen sind. Reine Jagd-

habitate unterliegen zudem nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG.  

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beeinträchtigungen aus-

zuschließen. In Anbetracht seines in Hessen als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustandes erfolgt für den Rotmilan jedoch formal eine spezifische Arten-

schutzprüfung. Es tritt für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 

(1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die formalen Prüfbö-

gen für den Rotmilan sind dem Anhang beigelegt.  

 
Eulen 

Da innerhalb des geplanten Eingriffsraumes – mit Ausnahme eines Elster-Nestes - 

keine großen Baumfreibrüternester oder gar Horste vorhanden sind, lässt sich ein 

Brutvorkommen der Waldohreule (Asio otus) begründet ausschließen, da diese als 

Sekundärnutzer großer Nester bzw. Horste gilt. Gleiches gilt für den Waldkauz (Strix 

aluco – Höhlenbewohner), dessen standortökologisches Anforderungsprofil ebenfalls 

nicht erfüllt wird (Fehlen von Baumhöhlen). Ein Vorkommen der streng an Waldbio-

tope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius funereus) und Sperlingskauz (Glauci-

dium passerinum) kann ebenfalls aufgrund der für beide Arten ungeeigneten stand-

ortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen werden. Auch der Steinkauz (Athe-

ne noctua) als Höhlenbrüter in alten Streuobstbeständen und die Schleiereule (Tyto 

alba) als Gebäudebrüter (Fehlen geeigneter Gebäudestrukturen) finden im Plange-

biet keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen vor. Gleiches gilt auch für den Uhu (Bubo 

bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall im Bereich hoher Felssteilwände anlegt. Eine 

Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nahrungshabitates ist allerdings für 

einige der genannten Eulenarten durchaus möglich. Reine Jagdhabitate unterliegen 

jedoch nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich  

 
Luftjäger 

Hierzu rechnen die beobachteten Arten Mehl- und Rauchschwalbe (Delichon urbica, 

Hirundo rustica). Beide Arten sind im Bereich des Betrachtungsraumes nur als  Nah-

rungsgäste einzustufen, die den Luftraum über dem Gelände nutzen. Auch bei der 

geplanten Flächennutzung bleibt diese Funktion uneingeschränkt erhalten. Nutzbare 

Bruthabitatstrukturen fehlen für beide Arten im Bereich des Vorhabensgebietes. 
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Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen. Für die in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen-

den Erhaltungszustand bewerteten Arten Mehl- und Rauchschwalbe erfolgte eine 

spezifische Artenschutzprüfung. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) 

BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine der beiden Arten erforderlich. Die 

formalen Prüfbögen für die Mehl- und Rauchschwalbe sind dem Anhang beigelegt.  

 
Synanthrope Arten 

Aufgrund des gänzlich fehlenden Gebäudebestandes finden Arten dieser Gruppe im 

Untersuchungsraum derzeit jedoch keine geeigneten Vorkommensbedingungen. 

Durch die geplante Umnutzung wird das Vorkommen dieser Arten – längerfristig – 

ggf. sogar begünstigt.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich  

 
Wassergebundene Vogelarten 

Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden, die wassergebundenen Vogel-

arten ein Vorkommen ermöglichen; für das Vorkommen von Arten dieser ökologi-

schen Gruppe ist der Vorhabensbereich daher völlig irrelevant.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Arten der Röhrichte 

Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch 

keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten die im Röhricht leben, bzw. Rörichte 

als Bruthabitatstruktur benötigen - wie bspw. Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 

oder Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) – gegeben. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Gehölzgebundene Avifauna 

Durch das geplante Vorhaben kommt es unvermeidbar zu Gehölzverlusten (direkter 

Habitatverlust). Eine Betroffenheit besteht vor allem für kleine und mittlere Baum-

freibrüter sowie für heckenbrütende Vogelarten, da entsprechend nutzbare Habi-

tatstrukturen durch die Vorhabensumsetzung zwangsläufig in Anspruch genommen 

werden müssen. Höhlenbrütende Vogelarten oder Nischenbrüter sind dabei 

ebensowenig betroffen wie Grün- und Buntspecht (Picus viridis, Dendrocopus major) 

oder große Baumfreibrüter wie bspw. die beobachtete Rabenkrähe (Corvus corone), 

da weder Bruthöhlen noch entsprechende Großnbester nachweisbar waren. Unter 

artenschutzfachlichen bzw. artenschutzrechtlichen Aspekten sind die nachgewie-

senen Brutvorkommen von Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Klapper-

grasmücke (Sylvia curruca) und Stieglitz (Carduelis carduelis)  besonders 

bemerkenswert, wenngleich nur für den Stieglitz ein Reviker im geplanten 
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Eingriffsbereich zu verorten war. Die beiden anderen Arten sind dagegen nur als 

Randsiedler zu klassifizieren (vgl. dazu auch die anhängenden Fundortkarten). 

Aufgrund der Tatsache, dass für alle hierher zu stellenden Arten im direkten Umfeld 

großflächig geeignete Gehölzhabitate vorhanden sind - wodurch die ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt und somit die Anforderungen 

des § 44 (5) BNatSchG hinreichend erfüllt werden - sind für diese Artengruppe 

erhebliche vorhabensbedingte Beeinträchtigungen auszuschließen.  

Da der Erhaltungszustand der beiden angetroffenen Arten Klappergrasmücke und 

Stieglitz, in Hessen als ungünstig-unzureichend bewertet wird, und der Erhaltungs-

zustand des Gartenrotschwanzes landesweit sogar als unzureichend-schlecht einge-

stuft wird, war für diese drei Arten eine detaillierte Wirkungsanalyse zu erstellen. Alle 

weiteren, hier eingeordneten Arten besitzen noch einen landesweit als günstig be-

werteten  Erhaltungszustand, weshalb für diese Arten nur eine tabellarische Prüfung 

ihrer artenschutzrechtlichen Belange erfolgt.  

Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden Maßnahme für keine der geprüften 

Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit 

für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich. Die formalen Prüfbögen mit den 

Prüfergebnissen sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 01 Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung der Gehölze muss außerhalb 

der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen; dies 

umfasst in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen ausdrücklich 

auch die Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Ästen, 

da diesen Strukturen im Plangebiet durchaus auch eine artenschutzrecht-

liche Bedeutung besitzen.  

 
Arten gehölzarmer Habitatkomplexe 

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen einen gewissen Anteil an 

Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auf das Vorhandensein von ge-

hölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist als Übergang 

zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten zu sehen. Typus-Ar-

ten dieser Gruppe sind Neuntöter (Lanius collurio), Bluthänfling (Acanthis cannabi-

na), Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). 

Im Plangebiet sind keine derartigen Habitatstrukturen in typischer Ausbildung vor-

handen. Allein die Dorngrasmücke war im südwestlichen Umfeld mit einem Brutpaar 

im Bereich des hier wegebegleitenden Heckenzuges anzutreffen, so dass für sie eine 

formale Betroffenheit besteht. Auch der Bluthänfling konnte am 08. Februar 2018 mit 

mehreren kleineren Trupps in den Weinbergslagen im Umfeld des Plangebietes als 

Wintergast beobachtet werden. 
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Da für die Dorngrasmücke der Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig bewer-

tet wird, erfolgt für sie nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Be-

lange. Für den Bluthänfling wurden dagegen in Anbetracht seines landesweit un-

günstig-schlechten Erhaltungszustandes die formalen Prüfbögen ausgefüllt. Es tritt 

kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht 

erforderlich, zumal auch die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der 

Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang für die betroffe-

nen Arten hinreichend erfüllt werden. 

 
Arten der gehölzfreien  Brachen und Ruderalfluren 

Hierher werden die nachgewiesenen Arten Gartengrasmücke (Sylvia borin), Gold-

ammer (Emberiza citrinella), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) Rotkehlchen 

(Erithacus rubecula) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) gestellt, die ihre Nester in 

Altgrasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch einfach in Bodenmulden unter 

überhängender Vegetation anlegen. Zudem benötigen diese Arten aber auch Ge-

hölzstrukturen als Ansitz- und Singwarten. Aufgrund der Kartierungsergebnisse ist 

allerdings nur für Hausrotschwanz, Rotkehlchen und Zilpzalp eine unmittelbare Be-

troffenheit als Brutvogelarten anzunehmen, da die in 2018 besetzten Reviere von 

Goldammer (vgl. anliegende Fundortkarte) und Gartengrasmücke außerhalb des 

Eingriffsraumes liegen. 

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme der Goldammer - der Erhal-

tungszustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, erfolgt für diese Arten nur 

eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Für die Goldammer 

wurde dagegen aufgrund ihres landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustand – trotz ihres Randsiedlerstatus - eine detaillierte Wirkungsanalyse 

durchgeführt. Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden Maßnahme für keine 

der geprüften Arten ein Verbotstatbestand  nach  § 44 (1) BNatSchG ein, eine Aus-

nahme ist somit für  keine  der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch 

die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologi-

schen Funktion im räumlichen Zusammenhang für die betroffenen Arten hinreichend 

erfüllt werden. Die formalen Prüfbögen mit den Prüfergebnissen für die Goldammer 

sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 02 Beschränkung der Ausführungszeit bei Erdarbeiten: Die Durchführung der 

Erdarbeiten und der Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – 

also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

den- und Nischenbrütern zu schützen  

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung nicht einzuhalten 

sein, ist vom Vorhabensträger bei der Unteren Naturschutzbehörde vor-

laufend ein Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG zu stellen. Die Öko-

logische Baubegleitung erarbeitet hierzu einen fachlich nachvollziehbaren 

Vorschlag für die weitere Vorgehensweise. 
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Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner struktu-

rellen Gegebenheiten keine Bedeutung.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Für die-

se Arten ist das eigentliche Plangebiet aufgrund seiner Kleinräumigkeit und 

strukturellen Ausbildung sowie seiner Einbindung in ausgedehnte Weinbauflächen 

und der damit einhergehenden störökologischen Vorbelastung, für die hierher zu 

stellenden Arten unattraktiv.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder einge-

bürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen ist im 

konkreten Fall allein die Haustaube (Columba livia - Nahrungsgast).  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen bereits im Grundsatz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfun-

gen somit entbehrlich. 
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Erläuterung zu den Tabellen  

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem 

Erhaltungszustand  (gelb)  

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem 

Erhaltungszustand  (rot)  

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung; 
Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus der Art bezogen auf den 
Geltungsbereich des Plangebietes 

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: Jahr in dem die Art im Untersuchungsraum nachgewiesen wurde 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 
begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung, -minimierung und –kompensation – vgl. dazu die betroffenen, 
ökologischen Gruppen und Kapitel 7 

 
 



B-Plan Weinbergslagen Herrnberg/Knoß, Steingerück und Stachelberg  Groß-Umstadt 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
  Büro für Umweltplanung         64668 Rimbach 22 

 

 

Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodung; v.a. 

bauzeitliche Störungen;  § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 01 

 

Blaumeise Parus caeruleus Randsiedler b l 2018  X  Kein Nachweis einer 

nutzbaren Bruthabitatstruk-

tur  im Vorhabensbereich; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

-- 

Buchfink Fringilla coelebs Brutvogel b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodung; v.a. 

bauzeitliche Störungen;  § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 01 

 

Buntspecht Dendrocopus major Nahrungsgast b l 2018  X  Kein Nachweis einer 

Bruthöhle im Vorhabens-

bereich; Habitatverände-

rung; v.a. bauzeitliche 

Störungen;  § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) - Fortsetzung  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Dorngrasmücke Sylvia borin Randsiedler  b l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Reviers im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen;  § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

-- 

Eichelhäher Garrulus glandarius Randsiedler  b l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Nestes im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen;  § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

-- 

Elster Pica pica  Brutvogel   b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodung; v.a. 

bauzeitliche Störungen;  § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 01 

 

Gartengrasmücke Sylvia borin Randsiedler  b l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Reviers im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen;  § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Grünfink Carduelis chloris Brutvogel b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln ; Verlust 

von Bruthabitaten durch 

Gehölzrodung; v.a. bau-

zeitliche Störungen;  § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 01 

 

Grünspecht Picus viridis Nahrungsgast b l 2018  X  Kein Nachweis einer 

Bruthöhle im Vorhabens-

bereich; Habitatverände-

rung; v.a. bauzeitliche 

Störungen;  § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel   b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke; v.a. bau-

zeitliche Störungen; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 06 

Kohlmeise Parus major Randsiedler b l 2018  X  Kein Nachweis einer 

nutzbaren Bruthabitatstruk-

tur  im Vorhabensbereich; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

-- 

Mäusebussard Buteo buteo Nahrungsgast s l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Horstes im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen;  § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) - Fortsetzung  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Brutvogel   b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodung; v.a. 

bauzeitliche Störungen;  § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 01 

 

Rabenkrähe Corvus corone  Nahrungsgast  b l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Nestes im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen;  § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

-- 

Ringeltaube Columba palumbus Brutvogel   b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodung; v.a. 

bauzeitliche Störungen;  § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 01 

 

Rotkehlchen Erithacus rubecula Brutvogel b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke; v.a. bau-

zeitliche Störungen; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Star Sturnus vulgaris Randsiedler b l 2018  X  Kein Nachweis einer 

nutzbaren Bruthabitatstruk-

tur  im Vorhabensbereich; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

-- 

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast   s l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Horstes im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen;  § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

-- 

 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

Brutvogel b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke; v.a. bau-

zeitliche Störungen; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 06 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Goldammer Emberiza citrinella Randsiedler b l 2018  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Klappergrasmücke Sylvia curruca Randsiedler b l 2018  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Mehlschwalbe Delichon urbica Nahrungsgast b I 2018  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Nahrungsgast  s l 2018  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Rotmilan Milvus milvus Nahrungsgast s l 2018  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Stieglitz  Carduelis carduelis Brutvogel b l 2018 X X X Vgl. Einzelprüfung V 01 

 
Eine Betroffenheit der vorstehend aufgeführten sechs Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  ist nicht 

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand  (rot)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur 

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Bluthänfling Carduelis cannabina Wintergast b l 2018  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Gartenrotschwanz Phoen. phoenicurus Randsiedler b l 2018  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Eine Betroffenheit der beiden vorstehend aufgeführten Vogelarten mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand ist nicht auszuschlie-

ßen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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6.4  Reptilien 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe - wie bspw. für die durch einen Totfund belegte Blindschleiche (Anguis fragi-

lis) - die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange dieser 

Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als berücksich-

tigt und erfüllt! Dementsprechend ist eine Wirkungsanalyse entbehrlich.  

Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse (Lacerta agilis) konn-

ten nicht ausgeschlossen werden, da vor allem auch an der Gebietsperipherie, aber 

auch an besonnten Böschungszeilen innerhalb des Plangebietes geeignete Sied-

lungsstrukturen für die Art vorhanden sind. Bei der gezielten Nachsuche in 2018 ge-

langen allerdings keine Beobachtungen der Zauneidechse. Demzufolge ist fachlich 

begründet davon auszugehen, dass das Plangebiet – wie auch die untersuchten Um-

gebungsstrukturen (Trockenmauern, besonnte Böschungen u.ä.) aktuell nicht zum 

Siedlungsraum der Zauneidechse rechnet. Folglich entfällt auch für diese arten-

schutzrechtlich bedeutsame Art die Notwendigkeit einer Wirkungsanalyse. 

 

6.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

6.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 
6.7 Libellen 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 
6.8 Tagfalter 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Vorhabensgebiet und 

seiner strukturellen Ausstattung keine geeigneten Vorkommensbedingungen für ar-

tenschutzrechtlich relevante Tagfalterarten vorhanden.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange 

dieser Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als be-

rücksichtigt und erfüllt! Somit ist für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 
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6.9 Heuschrecken 

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Deutschland nicht vor. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 

derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationspla-

nung als berücksichtigt und erfüllt! Somit ist für diese Arten eine Wirkungsanalyse 

entbehrlich. 

 

6.10 Totholzbesiedelnde Käfer 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Vorhabensgebiet und 

seiner strukturellen Ausstattung keine geeigneten Vorkommensbedingungen für ar-

tenschutzrechtlich relevante Arten vorhanden.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange 

dieser Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als be-

rücksichtigt und erfüllt! Dementsprechend entfällt eine Wirkungsanalyse.  

 
6.11 Sonstige Arten 

Aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet, seiner strukturellen Ausstattung und 

den standörtlichen Gegebenheiten sind keine oder nur suboptimale Vorkommensbe-

dingungen für artenschutzrechtlich bedeutsame Arten dieser Gruppe vorhanden. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 

derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationspla-

nung als berücksichtigt und erfüllt! Somit ist für sie eine Wirkungsanalyse entbehrlich.  

 
6.12 Pflanzenarten 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 

derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationspla-

nung als berücksichtigt und erfüllt! Somit kann für diese Arten eine Wirkungsanalyse 

entfallen. 
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7. Maßnahmenübersicht 

Zur Vermeidung von natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen, 

erheblichen Beeinträchtigungen ist die Durchführung der nachfolgend aufgeführten 

Maßnahmen zwingend. Sie sind als verbindliche Regelungen umzusetzen um das 

Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden. Die Maßnah-

mendarstellung erfolgt getrennt nach Maßnahmentypen, deren Systematik der arten-

schutzrechtlichen Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmenkennung 

dort entsprechend wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung der Gehölze muss außerhalb 

der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen; dies 

umfasst in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen ausdrücklich 

auch die Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Ästen, 

da diesen Strukturen im Plangebiet durchaus auch eine artenschutzrecht-

liche Bedeutung besitzen.  

V 02 Beschränkung der Ausführungszeit bei Erdarbeiten: Die Durchführung der 

Erdarbeiten und der Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – 

also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

den- und Nischenbrütern zu schützen  

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung nicht einzuhalten 

sein, ist vom Vorhabensträger bei der Unteren Naturschutzbehörde vor-

laufend ein Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG zu stellen. Die Öko-

logische Baubegleitung erarbeitet hierzu einen fachlich nachvollziehbaren 

Vorschlag für die weitere Vorgehensweise. 

 

CEF-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna 

zu vermeiden wird allerdings empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten. 
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8. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-

gab sich das Erfordernis für 28 Vogelarten sowie für die Zauneidechse als Einzelart 

eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen. Für sechs Vogelarten mit ei-

nem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand und zwei Vogelarten 

mit einem in Hessen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand erfolgte dabei eine 

spezifische, formale Artenschutzprüfung.  

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-

gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-

tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 

für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer-

fordernis. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 
aller vom Vorhaben potenziell betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung 
entsprechender Maßnahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 
keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Dem Bau eines Weinpavillions in 
der Weinbergslage Herrnberg kann daher aus fachlicher und artenschutzrechtlicher 
Sicht zugestimmt werden. 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 14. März 2019 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 

Teilgruppe Vögel  

Bluthänfling (Acanthis cannabina) 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Goldammer (Emberiza citrinella) 
Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 
Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
Rotmilan (Milvus milvus) 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 
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Teilgruppe Vögel  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im Kulturland mit eingestreuten Gebüschen und 
Hecken, Brachflächen, Obstgärten und an Waldrändern; 
brütet  im unteren Bereich von Sträuchern (Heckenbrüter). 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der Beobachtungsdaten wird der Bluthänfling 
jedoch nur als Wintergast eingestuft 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein In Verbindung mit dem reinen Gaststa-
tus ist der Verbotstatbestand aufgrund 
der Eingriffsarten ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein In Untersuchungsraum nur als 
Wintergast vertreten; daher ist 
der Verbotstatbestand aufgrund 
der Eingriffsarten ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Der Bluthänfling nutzt aktuell 
keine Flächen innerhalb des 
Plangebietes, die eine der ge-
nannten Funktionen für die Art 
übernehmen können; daher ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Gartenrotschwanz (Phoenicurus  

phoenicurus) - Blatt 1  

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bevorzugt lichte oder aufgelockerte Altholzbestände als 
Bruthabitat; oft in Auwäldern oder an Waldrändern feuchter 
Laubwälder und in Streuobstbeständen und Obstgärten; 
auch im innerörtlichen Bereich, wo Parks und Friedhöfe mit 
Altbäumen besiedelt werden 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird der Gartenrotschwanz als 
Randsiedler eingestuft – vgl. dazu auch die anliegende 
Karte 2 ‚Brutvogelarten - EHZ rot‘ 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein In Verbindung mit dem reinen Rand-
siedlerstatus ist der Verbotstatbestand 
aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Gartenrotschwanz (Phoenicurus  

phoenicurus) - Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Der Gartenrotschwanz nutzte in 
2018 keine Flächen innerhalb 
des Plangebietes, die eine der 
genannten Funktionen für die Art 
übernehmen können; daher ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Gartenrotschwanz (Phoenicurus  

phoenicurus) - Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet vorwiegend in offenem Gelände mit Bäumen und 
Büschen, aber auch an Waldrändern und in Schlagfluren; 
die Goldammer legt ihr Nest meist auf dem Boden an (Bo-
denbrüter), selten nur bodennah im Gestrüpp; als Bauma-
terial werden Halme, Würzelchen, Flechten und Moos 
genommen; innen sind die Nester mit Hälmchen und Haa-
ren ausgepolstert; Stand- und Strichvogel der im Winter oft 
in großen Gesellschaften umherstreift und auch bis in die 
Siedlungsbereiche vordringt. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden bei der aktuellen Erfassung für 
den Betrachtungsraum belegt; die Art wird hier aufgrund 
der standörtlichen Gegebenheiten in Verbindung mit den  
Kartierungsergebnissen als Randsiedler eingestuft – vgl. 
dazu auch die anliegende Karte 1 ‚Brutvogelarten - EHZ 
gelb‘  

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein In Verbindung mit dem reinen Rand-
siedlerstatus ist der Verbotstatbestand 
aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Goldammer nutzte in 2018 
keine Flächen innerhalb des 
Plangebietes, die eine der ge-
nannten Funktionen für die Art 
übernehmen können; daher ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Typische Art von Hecken- und Gebüschstandorten, selte-
ner in Parks oder an Waldrändern; Nest relativ bodennah in 
dichten Gehölzbeständen 

Verbreitung In Deutschland flächendeckend vorkommend, in Hessen 
verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden bei der aktuellen Erfassung für 
den Betrachtungsraum belegt; die Art wird hier aufgrund 
der standörtlichen Gegebenheiten in Verbindung mit den  
Kartierungsergebnissen als Randsiedler eingestuft – vgl. 
dazu auch die anliegende Karte 1 ‚Brutvogelarten - EHZ 
gelb‘  

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein In Verbindung mit dem reinen Rand-
siedlerstatus ist der Verbotstatbestand 
aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Klappergrasmücke nutzte in 
2018 keine Flächen innerhalb 
des Plangebietes, die eine der 
genannten Funktionen für die Art 
übernehmen können; daher ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; Koloniebrüter an menschlichen Bauwerken; be-
nötigt feuchte Substrate für den Nestbau, besiedelt aber 
auch Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird die Mehlschwalbe als 
Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum fehlen die 
strukturellen Voraussetzungen für 
einen Neststandort völlig; nur als 
Gastvogelart beobachtet  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

  



B-Plan Weinbergslagen Herrnberg/Knoß, Steingerück und Stachelberg Groß-Umstadt 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Büro für Umweltplanung        64668 Rimbach 46 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; Vorkommen auf Einzelgehöfte und kleinere Dör-
fer mit landwirtschaftlichen Betrieben konzentriert, selten in 
Städten; baut ihre Nester gewöhnlich in Ställe und profitiert 
dabei von dem damit verbundenen Insektenreichtum; star-
ke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird die Rauchschwalbe als 
Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandortpotenziale im Vor-
habensgebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein In Verbindung mit dem reinen 
Gastvogelstatus ist der Verbots-
tatbestand aufgrund der Ein-
griffsarten ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet; überwiegend große 
Flughöhe 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Milvus milvus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bruthabitate sind bevorzugt lichte, exponierte Buchen-
Altholzbestände, wobei die eigentlichen Brutplätze meist 
nahe des Waldrandes auf großkronigen Bäumen (Buchen, 
Eichen, Kiefer) angelegt werden; Nahrungshabitat ist die 
strukturreiche, offene Kulturlandschaft der Mittelgebirge, 
Siedlungsränder sowie Mülldeponien und Verkehrswege 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet; wobei in Südhessen 
Bestandsausdünnungen zu beobachten sind 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2018 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird der Rotmilan als Nah-
rungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Kein Horststandort im Vorhabensge-
biet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Milvus milvus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein In Verbindung mit dem reinen 
Gastvogelstatus ist der Verbots-
tatbestand aufgrund der Ein-
griffsarten ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Nur Gastvogelart; mögliche Stö-
rungen im Vorhabensgebiet 
betreffen nur einen kleinen Teil 
des Gesamthabitats der Art und 
sind daher nicht als erheblich zu 
bewerten. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 



B-Plan Weinbergslagen Herrnberg/Knoß, Steingerück und Stachelberg Groß-Umstadt 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Büro für Umweltplanung        64668 Rimbach 51 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten Ge-
hölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte Wälder, 
Parks und Obstgärten; die Nester werden immer relativ 
hoch, oft in Astgabeln weit außen von Seitenzweigen ange-
legt (kleiner Baumfreibrüter) 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden in 2018 für den Betrachtungs-
raum belegt; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
wird der Stieglitz hier als Brutvogelart eingestuft; auf Basis 
der Beobachtungsergebnisse wird von einem Brutpaar 
ausgegangen – vgl. dazu auch die anliegende Karte 1 
‚Brutvogelarten - EHZ gelb‘ 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jede Rodung von Baumgehölzen im 
Plangebiet wäre als Verlust potenziel-
ler Bruthabitatstrukturen zu bewerten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Aufgrund der Nutzungsplanung kön-
nen die potenziell nutzbaren Habi-
tatstrukturen innerhalb des Plangebie-
tes nicht erhalten werden 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Im umgebenden Landschaftsraum 
finden sich hinreichend geeignete Habi-
tatstrukturen 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Durch Rodung der im Plangebiet 
vorhandenen Bäume können 
Gelege zerstört und Nestlinge 
getötet werden 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Beschränkung der Rodungszeit   
(V 01)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Aufgrund der vorhandenen Vor-
belastung ist mit keinen erhebli-
chen Störungen zu rechnen, 
zudem zeigt die Art synanthrope 
Tendenzen und dringt in die 
Siedlungsbereiche vor 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Faunistische Listen 
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Erläuterungen zu den faunistischen Listen 
 
 
I) Anmerkungen zum Rote Liste-Status  

RL-Status 0 : Ausgestorben oder verschollen 
RL-Status 1 : vom Aussterben bedroht 
RL-Status 2 : stark gefährdet 
RL-Status 3 : gefährdet 
RL-Status V : Vorwarnliste 
G : Gefährdung anzunehmen – Status unbekannt 
GF : Gefangenenflüchtling 
R : Arten mit geographischer Restriktion 
II : Vermehrungsgäste 
III : Neozoen 
 
Alle Roten-Listen  sind auf der Basis von natis (Hessen) oder BfN (Deutschland) aktuali-
siert - Bundesartenschutzverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, FFH-Richtlinie und Vogel-
schutzrichtlinie entsprechend auf der Basis von WISIA.de.  
 
 
II)  Verwendete Abkürzungen:  

EHZ : Erhaltungszustand (Hessen) 
HE : Rote-Liste Hessen  
D  : Rote-Liste Deutschland   
BArtSchV : Bundesartenschutzverordnung  
BNatSchG : Bundesnaturschutzgesetz 
VS-RL : Vogelschutzrichtlinie 
Anh. : Anhang 
Anl. :  Anlage 
Art. : Artikel 
BV  : Brutvogel/Brutverdacht 
DZ  : Durchzieher 
G  : Gast 
NG  : Nahrungsgast  
NI  : Nisthilfe 
pR  : potenziell Resident 
R  : Resident 
RS  : Randsiedler 
sG  : seltener Gast 
sNG : seltener Nahrungsgast  
T  : Totfunde  
Ü  : Überflieger 
WG  : Wintergast 

 
 
! Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sowie einem ungünstigen Erhal-
tungszustand sind rot unterlegt  
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Vogelarten im Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten VS-RL 

Wissenschaftlicher Artname   Deutscher Artname   2018 Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Art. 1 Anh. I 

Acanthis cannabina Bluthänfling X WG  3 V   X  

Buteo buteo Mäusebussard X NG    X  X  

Carduelis carduelis Stieglitz X BV  V    X  

Carduelis chloris Grünling X BV      X  

Columba livia Haustaube X NG      X  

Columba palumbus Ringeltaube X BV      X  

Corvus corone Aaskrähe X NG      X  

Dendrocopus major Buntspecht X NG      X  

Delichon urbica Mehlschwalbe X NG  3 V   X  

Emberiza citrinella Goldammer X RS  V    X  

Erithacus rubecula Rotkehlchen X BV      X  

Falco tinnunculus Turmfalke X NG    X  X  

Fringilla coelebs Buchfink X BV      X  

Garrulus glandarius Eichelhäher X RS      X  

Hirundo rustica Rauchschwalbe X NG  3 V   X  

Milvus milvus Rotmilan X NG  V  X  X X 

Parus caeruleus Blaumeise X RS      X  

Parus major Kohlmeise X RS      X  

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz X BV      X  

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz X RS  2    X  

Phylloscopus collybita Zilpzalp X BV      X  

Pica pica Elster X BV      X  

Picus viridis Grünspecht X NG    X X X  

Sturnus vulgaris Star X RS      X  

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke X BV      X  

Sylvia borin Gartengrasmücke X RS      X  

Sylvia communis Dorngrasmücke X RS      X  

Sylvia curruca Klappergrasmücke X RS  V    X  

Turdus merula Amsel X BV      X  

Artenzahl   29 10x BV 20/6/2/1 8 3 4 1 29 1 
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Kartenteil 

 Karte 1: Brutvogelarten – EHZ gelb 
 Karte 2: Brutvogelarten – EHZ rot 
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Karte 1: Brutvogelarten – EHZ gelb 
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Karte 2: Brutvogelarten – EHZ rot 


